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Antrag	auf	Sonderprüfung	bei	Volkswagen	eingereicht	
DSW	 lässt	 durch	 die	 Nieding+Barth	 Rechtsanwaltsaktiengesellschaft	

Antrag	auf	gerichtliche	Bestellung	eines	Sonderprüfers	für	die	Volkswa-

gen	AG	stellen.		

	

Frankfurt,	 29.	 Juli	 2016	 –	Gut	 einen	Monat	 nach	der	Hauptversamm-

lung	der	Volkswagen	AG	hat	die	DSW	(Deutsche	Schutzvereinigung	für	

Wertpapierbesitz	 e.V.)	 durch	 die	 Nieding+Barth	 Rechtsanwaltsaktien-

gesellschaft	 beim	 Landgericht	 Braunschweig	 einen	 Antrag	 auf	 Bestel-

lung	eines	Sonderprüfers	gestellt.	 „Die	Begründung	eines	solchen	An-

trags	ist	relativ	zeitaufwändig	und	rechtlich	nicht	trivial.	Wir	sind	davon	

überzeugt,	dass	wir	im	Fall	Volkswagen	wie	auch	schon	bei	der	Durch-

setzung	des	gerichtlichen	Sonderprüfers	 in	Sachen	Deutsche	Bank	AG	

erfolgreich	 sein	 werden“,	 sagt	 Klaus	 Nieding,	 Vorstand	 bei	 Nie-

ding+Barth	 und	 DSW-Vizepräsident.	 Als	 möglichen	 Sonderprüfer	

schlägt	die	DSW	die	Baker	Tily	Roelfs	AG	vor.	„Zwar	lässt	die	Volkswa-

gen	 AG	 bereits	 von	 der	 Anwaltskanzlei	 Jones	 Day	 eine	 interne	Über-

prüfung	der	Abgasthematik	durchführen,	jedoch	möchten	die	Anleger-

schützer	 die	 Überprüfung	 von	 einem	 vollkommen	 unabhängigen	 und	

nicht	von	VW	bezahlten	Sonderprüfer	durchführen	lassen. 

 

Auf	der	Hauptversammlung	waren	die	Anlegerschützer	mit	 ihrem	An-

trag	auf	 eine	 Sonderprüfung	noch	gescheitert.	 „Auf	Grund	der	Mehr-

heitsverhältnisse	war	schon	vor	der	Hauptversammlung	klar,	dass	das	

Aktionärstreffen	 nur	 der	 formal	 notwendige	 Aufgalopp	 sein	 würde“,	

sagt	 Nieding.	 Nun	 liege	 die	 Entscheidung	 beim	 Landgericht	 Braun-

schweig.	 „Wir	 hoffen,	 dass	 das	 Gericht	 sich	 uns	 anschließt,	 und	 den	

Sonderprüfer	bestellt“,	so	Nieding	weiter. 

 

Die	Klärung	der	offenen	Fragen	ist	nach	Überzeugung	des	Fachanwalts	

für	 Kapitalmarktrecht	 von	 entscheidender	 Bedeutung:	 „Die	 Aktionäre	

wollen	insbesondere	untersucht	wissen,	ob	Vorstand	und	Aufsichtsrat	

im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Dieselthematik	 ihre	 rechtlichen	 Pflichten	

verletzt	 haben	 und	wann	 diese	 Kenntnis	 hatten.“	 Sollte	 dies	 der	 Fall	

sein,	 hätte	 das	 schließlich	massive	 Auswirkungen	 auf	 die	 Gewinnent-

wicklung	der	kommenden	Jahre.	Zudem	sei	es	wichtig	zu	klären,	ob	die	

Kontrollmechanismen	 des	 Autokonzerns	mittlerweile	 so	 justiert	 sind,	

dass	 eine	Wiederholung	 eines	 Skandals	mit	 solchen	 finanziellen	 Aus-

wirkungen	 unmöglich	 ist.	 Sollten	 die	 Ermittlungen	 ein	 Fehlverhalten	

belegen,	 könnten	 sich	 hieraus	 Regressansprüche	 der	 Gesellschaft	 ge-

gen	die	Organe	ergeben.	Volkswagen	sieht	sich	derzeit	neben	diversen	
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Über	Nieding	+	Barth	Rechtsanwaltsaktiengesellschaft,	Frankfurt	am	Main	

Die	Nieding	+	Barth	Rechtsanwaltsaktiengesellschaft	zählt	aus	der	Sicht	des	führenden	Branchenmediums	JUVE	zur	Spitzengruppe	der	Kanzleien	auf	

dem	Gebiet	des	Kapitalanlegerrechts	(JUVE	Handbuch	2014/15).	Die	Kanzlei	hat	bereits	über	50	Entscheidungen	des	Bundesgerichtshofes	(BGH)	zum	

Anleger-	und	Investorenschutz	herbeigeführt.	Die	insgesamt	vertretene	Schadenssumme	privater	und	institutioneller	Anleger	summiert	sich	mittlerwei-

le	auf	rund	12	Milliarden	Euro.	Klaus	Nieding,	Fachanwalt	für	Bank-	und	Kapitalmarktrecht,	ist	regelmäßig	als	Sachverständiger	des	Finanzausschusses	

des	Deutschen	Bundestages	im	Zusammenhang	mit	Kapitalmarktgesetzen	tätig.	Laut	HANDELSBLATT	ist	Rechtsanwalt	Nieding	„einer	der	renommier-

testen	deutschen	Anlegerschutzanwälte"	(HANDELSBLATT,	09.02.2011),	für	die	Frankfurter	Allgemeine	Sonntagszeitung	ist	er	„der	bekannteste	Anle-

geranwalt	der	Republik“	(F.A.S.	vom	27.04.2014).	Seit	1994	vertritt	die	Kanzlei	Deutschlands	größte	Aktionärsvereinigung,	die	DSW	(Deutsche	Schutz-

vereinigung	für	Wertpapierbesitz	e.V.).	In	bis	zu	150	Hauptversammlungen	pro	Jahr	nehmen	die	Anwälte	von	Nieding	+	Barth	im	Rahmen	dieser	Auf-

gabe	die	Rechte	von	privaten	und	institutionellen	Aktionären	wahr.	In	prominenten	Insolvenzfällen	so	bei	Prokon	Regenerative	Energien	GmbH,	bei	der	

Solar	Millennium	AG,	der	Windreich	GmbH,	der	WGF	AG,	der	Gontard	&	Metallbank	AG,	der	Gold-Zack	AG,	 der	Augusta	 Technologies	AG	und	der	

Future	Business	KGaA	(Infinus)	vertritt	Rechtsanwalt	Nieding	die	 Interessen	von	Anleiheinhabern	mit	einem	Gesamtvolumen	von	über	500	Millionen	

Euro	 als	 Gemeinsamer	 Vertreter.	 Rechtsanwalt	 Nieding	 vertritt	 zudem	die	 Interessen	 der	 Anleger	 in	 zahlreichen	Gläubigerausschüssen	 z.B.	 bei	 der	

PROKON	Regenerative	 Energien	GmbH,	 der	 Solar	Millennium	AG,	 der	Windreich	GmbH,	 der	Getgoods.de	AG,	 der	Green	Planet	AG,	 der	Gontard	&	

Metallbank	AG	sowie	der	Gold-Zack	AG.	Weitere	Themenschwerpunkte	der	Kanzlei	liegen	in	den	Rechtsbereichen	des	Versicherungsrechts	sowie	M&A.	

 

Strafzahlungen	einer	Vielzahl	von	Schadenersatzklagen	von	Aktionärs-

seite	ausgesetzt,	welche	Ersatz	des	Kursschadens	verlangen. 

 

Nieding	 verweist	 auf	 die	 von	 seiner	 Kanzlei	 vertretenen	 Schadener-

satzklagen	für	Volkswagen-Aktionäre	im	Zusammenhang	mit	dem	Die-

selskandal:	„Für	die	von	uns	vertretenen	Forderungen	über	2,5	Milliar-

den	 Euro	 für	 institutionelle	 und	private	Aktionäre	 sowie	Anleiheinha-

ber	 sind	 entsprechende	 Feststellungen	 des	 Sonderprüfers	 ebenfalls	

von	 Bedeutung	 und	 dienen	 gleichzeitig	 dem	 Zweck,	 den	 finanziellen	

Schaden	 von	der	Gesellschaft	 auf	 die	 tatsächlich	Verantwortlichen	 zu	

verlagern.	Neben	den	bereits	eingereichten	Klagen	gegen	Volkswagen	

in	Braunschweig	und	Porsche	 in	Stuttgart	wegen	der	verspäteten	Ad-

hoc-Meldung	 des	 Skandals,	 kann	 auch	 die	 Sonderprüfung	 das	 Vorge-

hen	 unterstützen.	 Wir	 stellen	 damit	 soweit	 ersichtlich	 das	 Vorgehen	

für	die	geschädigten	Anleger	und	Aktionäre	auf	die	breiteste	Basis	von	

allen	Klägergruppen,"	so	Nieding.	
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